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Beschluss des Akkreditierungsrates 

Antrag: 02. Programmakkreditierung - Begutachtung im Bündel 
Studiengang: Bauingenieurwesen, M.Sc. 
Hochschule: Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 

Standort: Braunschweig 
Datum: 26.01.2021 

Akkreditierungsfrist: 01.10.2020 - 30.09.2028  

1. Entscheidung 

Der oben genannte Studiengang wird ohne Auflagen akkreditiert. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Prüfberichts der Agentur (Ziffer 1 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die formalen Kriterien 
erfüllt sind. 

Der Akkreditierungsrat stellt auf Grundlage des Gutachtens des Gutachtergremiums (Ziffer 2 des 
Akkreditierungsberichts) sowie der Antragsunterlagen der Hochschule fest, dass die fachlich-
inhaltlichen Kriterien erfüllt sind. 

2. Auflagen 

[Keine Auflagen] 

3. Begründung 

Die im Akkreditierungsbericht enthaltene Bewertung des Studiengangs auf Grundlage der formalen 
und fachlich-inhaltlichen Kriterien ist nachvollziehbar, vollständig und gut begründet. Die aus der 
Bewertung resultierenden Entscheidungsvorschläge der Agentur und des Gutachtergremiums sind 
gleichfalls plausibel. 

Auf seiner Sitzung am 26.01.2021 avisierte der Akkreditierungsrat die Erteilung folgender Auflage: "Die 
Hochschule muss in geeigneter Form gewährleisten, dass für das Diploma Supplement die aktuelle 
zwischen Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz abgestimmte Fassung verwendet 
wird. (§ 6 Abs. 4 Nds. StudAkkVO)." 

Mit der Stellungnahme legte die Hochschule eine aktuelle Fassung des programmspezifischen 
Diploma Supplement vor, die bereits regelhaft vergeben wird. Ebenso legt die Hochschule glaubhaft 
dar, dass mit der nächsten Änderung der Allgemeinen Rahmenprüfungsordnung in 2021 dort auch die 
aktuelle Vorlage hinterlegt werde. Von der Erteilung der Auflage wird daher abgesehen. 



107. Sitzung des Akkreditierungsrats - TOP Abweichung 


